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Protokoll 6. GR-Sitzung am 3. Oktober 2023 
 

Bürgermeister Walter Reinthaler eröffnet die 6. Gemeinderatssitzung des Jahres 
2023 um 19:30 Uhr und begrüßt VB Angela Schmidbauer als Schriftführerin sowie 
die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates. AL Peter Mittmannsgruber ist ent-
schuldigt. Weiters begrüßt der Vorsitzende Bürgermeister Walter Reinthaler Herrn DI 
Stefan Hitzfelder der Firma HIPI aus Vöcklabruck. 
 
Ich stelle fest, dass 

• die Sitzung am 26.09.2023 durch Verständigung und Übermittlung der Tagesord-
nung einberufen und an die Gemeinderatsmitglieder ergangen ist. 

• die Niederschrift über die letzte Sitzung des Gemeinderates vom 23. August 2023 
bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden aufgelegen ist, während der 
Sitzung noch aufliegt und gegen diese Niederschrift bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können, andernfalls das Protokoll als ange-
nommen betrachtet wird. 

• die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

• ich als Vorsitzender auf § 64 der OÖ Gemeindeordnung verweise, wonach Mit-
glieder des Gemeinderates ihre Befangenheit selbst wahrzunehmen und dies am 
Beginn der Beratung des Tagesordnungspunktes zu erklären haben. 

 
 
Abänderung der Tagesordnung: 

• Der Tagesordnungspunkt 7 „Einleitungsbeschluss FLWP Änd. Nr. 4.04“ wird gem. 
§46 Abs. 4 Oö. GemO. Vor Eintritt in die Tagesordnung von dieser abgesetzt. 
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1. Bürgerfragestunde – Vorsitz ÖVP 
 

Zu Sitzungsbeginn keine Personen anwesend. 
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2. Kanalsanierung Gemeindegebiet Ort i. I. Vergabe Planungsarbeiten 

Seitens der Firma HIPI wurde ein Angebot zur anstehenden Kanalsanierung samt 
möglicher Versionen vorgelegt. Es handelt sich auch hier für die Zone II um 
gesetzlich notwendige Befahrungen und Instandsetzungen, die spätestens 2027 
durchgeführt und dem Land Oö. im Jahr 2028 in entsprechenden Berichten über die 
erfolgte Durchführung vorzulegen sind. Im Voranschlag 2023 wurden bereits Mitteln 
in der Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. Ebenso sind im MFP 2024 wiederrum 
200.000 Euro veranschlagt. Diese Ausgaben werden mit einem Darlehen finaniert. 
Dieses Darlehen sollten in den nächsten 10 Jahren mit Tilgungen bzw. 
Sondertilgungen getilgt werden. Die Gemeinde ist seit 2 Jahren verpflichtet die 
Überschüsse im Abwasserbereich entweder für Sondertildungen zu verwenden oder 
sie muss die Überschüsse einer zweckgebundenen Rücklage zuführen. 
Für das bessere Verständnis und zur näheren Erläuterung dieses 
Tagesordnungspunktes wurde Herr DI Stefan Hitzfelder der Firma HIPI eingeladen. 
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Beratung:  Herr DI Hitzfelder erläutert die diesem Protokoll als Anlage bei-

gefügte Präsentation. Es wurden aufkommende Fragen vor al-
lem zu den Regenwasserkanälen (in der Präsentation ange-
führt) während der Vorstellung beantwortet und von Seiten des 
Gemeinderates kamen dazu keine zusätzlichen Wortmeldun-
gen. 

 
 
Antrag:  Herr DI Hitzfelder übergibt zu Beginn des Tagesordnungspunk-

tes ein aktualisiertes Angebot vom 3. Oktober 2023. Dieses An-
gebot (Beilage) wird den Mandataren zur Kenntnis gebracht 
und gelangt zur Abstimmung. 

 
 Der Antrag lautet, die Ingenieurleistungen zum Projekt „Kanals-

anierung ZONE 1 - 2024“ lt. vorliegendem Angebot vom 3. Ok-
tober 2023 zu einem Gesamthonorar in der Höhe von € 14.970, 
- netto zusätzlich die Position Förderabwicklung zu Kosten von 
€ 5.000.- an die Firma HIPI zu vergeben und ersuche dazu um 
ein Handzeichen als Zeichen der Zustimmung. 

 
Beschluss: 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: keine  
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3. Bewegungs-Arena INNVIERTEL 

Der Tourismusverband s‘Innviertel (wir sind Mitgliedsgemeinde) beabsichtigt die 
Erweiterung der Bewebungs-Arena INNVIERTEL auch in unserem Bereich. Dies soll 
im Rahmen eines Leaderprojektes durchgeführt werden (gleiche Beschilderung der 
Wege z. B. Vitalweg, der Weg im Bereich Antiesen könnte aufgenommen und in 
Richtung Hübing/Kläranlage in den Weg der Gemeinde Reichersberg aufgenommen 
werden, neue Wanderkarten mit QR-Code, …). Es könnten so z. B. auch das 
Bauernmuseum und die Vituskirche erfasst und mit QR-Code auf der Wanderkarte 
versehen werden. Ziel wäre es, es durchgängige Wanderkarte in unserem Bereich zu 
erstellen. 
Dieses unten angeführte Angebot, dass von der Gemeinde zuerst zur Gänze 
vorfinanziert werden müsste, würde schlussendlich für unsere Gemeinde auf ca. € 
2.500,- exkl. MwSt. kommen.  
Die zusätzlichen Vorteile sind ebenfalls im Folder angeführt – hier ist vor allem die 
Weghaftpflichtversicherung erwähnenswert, weiters Information und Beratung bei 
Gestattungsverträgen zur Wegbenützung oder die dann mittels GPS-Daten mögliche 
Erfassung der Wege in das GIS-System. 
Es wären auch die Mittel aus der Tourismusabgabe (Stand Frühjahr 2023 für unsere 
Gemeinde ca. 16.000,- € zum Teil verwendbar). 
Der Gemeinderat sollte entscheiden und dem Tourismusverband mitteilen, ob wir 
Interesse haben, an der Bewegungs-Arena mitzumachen. 
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Beratung: der Vorsitzende Bürgermeister Walter Reinthaler erklärt, dass 

er die kostenlose Wegehalterpflichtversicherung vom Oö. Tou-
rismusverband sehr sinnvoll findet. Es wird nachgefragt, ob die 
Wegerhaltung trotzdem bei der Gemeinde bleibt und ob die 
Entscheidung, ob gewisse Wege aufgenommen werden auch 
bei der Gemeinde bleibt. Dies bejaht der Vorsitzende Bürger-
meister Walter Reinthaler. 
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Antrag: Der Antrag lautet, der Gemeinderat möge den Beschluss fas-
sen, die Gemeinde Ort im Innkreis, soll im Zuge eines gemein-
samen Projektes des Tourismusvereins s‘Innviertel und der 
Leader Region Mitten im Innviertel Teil der Bewegungs-Arena 
Innviertel werden. Dazu ersuche ich um ein Handzeichen. 

 
Beschluss: 

Zustimmung: einstimmig 

Gegenstimmen: keine 

Stimmenthaltungen: keine  
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4. Ansuchen Verkehrsbeschränkung Anliegerverkehr Parz. 1559 

Herr Engelbert Flotzinger hat als betroffener Anrainer mündlich angefragt, ob es 
möglich wäre, ein „Fahrverbot ausgenommen Anrainer“ für die öffentliche Parzelle 
1559 zwischen den Objekten Osternach 34 (Flotzinger) und Osternach 41 
(Kienbauer) zu beantragen. Er befürchtet Unfälle mit Kindern, da diese Abkürzung 
gerne von Paketdiensten, aber auch sonstigen Verkehrsteilnehmern genutzt wird und 
diese sehr schnell durchfahren. 
Der Gemeinderat soll diesbezüglich entscheiden, ob ein Antrag an die 
Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis gestellt werden soll. 
 

 
 
Beratung: GR Christina Höllinger gibt an, dass nicht nur die Benützung 

bedenklich ist, sondern auch die überhöhten Geschwindigkei-
ten. Sie erklärt sich für befangen. 
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Antrag: Wer damit einverstanden ist, dass für die Gemeindestraße 
Parz. 1559 zwischen den Objekten Osternach 34 und Oster-
nach 41 ein Fahrverbot ausgenommen Anrainer bei der zu-
ständigen Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis beantragt 
werden soll, den ersuche als Zeichen der Zustimmung um ein 
Handzeichen. 

 
Beschluss: 
Zustimmung: 11 Zustimmungen 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: GR Josef Standhartinger 
 GR Christina Höllinger (befangen) 
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5. Darlehenserhöhung WVA Ort im Innkreis BA04 Vertragsanpassung 

Um das Projekt WVA Ort im Innkreis BA04 ausfinanzieren zu können, sollte das 
Darlehen um 200.000 Euro erhöht werden. Die restlichen Kosten (derzeit 14.143,60) 
können über zukünftige Anschlussgebühren finanziert werden.  
Die Bundesförderung in der Höhe von 292.500 Euro sind in dieser Aufstellung nicht 
ersichtlich da diese jährlich ausbezahlt werden und zur Abferderung der jährlichen 
Tilgung,- und Zinskosten verwendet werden müssen. 
 

 

 
 
Da bereits 2 Tilgungen am 31. März und 30. September 2023 erfolgt sind, bekom-
men wir die aktuelle Darlehensurkunde (mit der Erhöhung um 200.000 Euro) erst am 
Dienstag, den 3. Oktober 2023 übermittelt. Diese wird sich auf ca. 1.252.916 € belau-
fen. 
Leider hat AL Peter Mittmannsgruber beim Amtsvortrag für die Fraktionen vergessen 
auch die bereits angefallenen Zinsen von rund 23.000 Euro zu berücksichtigen. Da-
her beläuft sich die Gesamtsumme des Darlehens auf 1.275.032,05 Euro. 
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Beratung: GR Mayr Ernst regt an, dass er im Vertrag gerne eine Klausel 

hätte, mit der es der Gemeinde ermöglicht wird, dass bei even-
tuellen Zinssenkungen eine Möglichkeit zur Umschuldung auf 
einen Fixzinssatz besteht. 

 GR Badergruber Peter erklärt sich vor der Abstimmung als be-
fangen. 

 
 
Antrag 1: Der Antrag lautet, dass zur Ausfinanzierung des Projektes 

„WasserVersorgungsAnlage – WVA Ort“ das bestehende Dar-
lehen um € 200.000, - zu erhöhen.  

 Es soll versucht werden, bei der RAIKA eine allfällige Möglich-
keit innerhalb der Darlehenslaufzeit auf einen Fixzinssatz um-
zuschulden. Als Zeichen der Zustimmung ersuche ich um ein 
Zeichen mit der Hand. 

 
Beschluss: 
Zustimmung: 12 Zustimmungen 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: GR Badergruber Peter (befangen) 
 
 
Antrag 2: Der Antrag lautet, die soeben vollinhaltlich zur Kenntnis ge-

brachte Darlehensurkunde zur Ausfinanzierung des Projektes 
„WasserVersorgungsAnlage – WVA Ort“, abgeschlossen zwi-
schen der RAIKA INNKREIS MITTE und der Gemeinde Ort im 
Innkreis die Zustimmung mittels Handzeichen zu erteilen.  

 
Beschluss: 
Zustimmung: 12 Zustimmungen 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: GR Badergruber Peter (befangen) 
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6. Einleitungsbeschluss FLWP Änd. Nr. 4.03 

Die Firma Fussl Immobilien Mayr GmbH hat mit Schreiben vom 3. Juli 2023 um die 
Rückwidmung bzw. Aufhebung der im Flächenwidmungsplan Nr. 4 eingetragenen 
Freifläche angesucht. Es handelt sich hierbei um Teilflächen der Parzellen Nr. 23/2 
und 24/2, KG Ort im Innkreis mit insgesamt ca. 6.500 m².  
Diese Freifläche entstand wahrscheindlich auf Grund der damaligen 
Hochwassersituation. Augrund des fertiggestellen Hochwasserschutzes entspricht 
dies nicht mehr dem aktuellen Stand und es bedarf keiner Schutzzone mehr.  
Aus diesen Gründen soll diese Schutz- bzw. Pufferzone im Bauland entfallen, um die 
Betriebsbaugebietswidmung einer Bebauung zuführen zu können. 
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Beratung: Seitens der Gemeinderatsmitglieder gab es keine weiteren 
Wortmeldungen. 

 GR Mayr Ernst erklärt sich vor der Abstimmung als befangen. 
 
Antrag: Der Antrag lautet, dem Ansuchen der Firma Fussl Immobilien 

Mayr GmbH entsprechend, den Einleitungsbeschluss zur bean-
tragten Flächenwidmungsplanänderung wie oben angeführt zu 
fassen und ersuche als Zeichen der Zustimmung um ein Hand-
zeichen. 

 
Beschluss: 
Zustimmung: 11 Zustimmungen 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: GR Mayr Ernst (befangen) 
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7. Einleitungsbeschluss FLWP Änd. Nr. 4.04 

Der Tagesordnungspunkt wurde vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 
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8. Einleitungsbeschluss FLWP Änd. Nr. 4.05 

Diese Änderung betrifft die Umwidmung von Betriebsbaugebiet in Wohngebiet und 
wurde ebenfalls bereits bei der Gesamtüberarbeitung des Flächenwidmungsplanes 
Nr. 4 von Herrn Altweger in Osternach beantragt und beschlossen. Auch in diesem 
Fall wäre das ÖEK zu ändern gewesen, welches wegen der Gesetzesänderung wäh-
rend des Umwidmungsverfahrens zurückgezogen wurde. Es soll heute die Einleitung 
einer Einzelumwidmung beschlossen werden. 
Auch hier fallen keine Kosten an, da der Ortsplaner die Änderung übersehen hat.  
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Beratung: Seitens der Gemeinderatsmitglieder gab es keine weiteren 
Wortmeldungen. 

 
Antrag: Der Antrag lautet, den Einleitungsbeschluss zur beantragten 

Flächenwidmungsplanänderung wie oben angeführt zu fassen 
und ersuche als Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen. 

 
Beschluss: 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: keine 
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9. Ansuchen Verlängerung Bauzwang Parz. 574/11 

Die Brüder Dipl.-Ing. Abdurrahman und Abdullah DEMIR besitzen das Grundstück 
574/11 im Bereich der sog. Mosergründe. 
Mit neuerlichem Schreiben vom 14. September 2023 (vorher bereits zwei einge-
brachte Schreiben) ersuchen sie aufgrund der finanziellen Situation und der marktli-
chen Lage im Bausektor um Erstreckung des grundbücherlich verbrieften Bauzwangs 
von 5 Jahren, welcher Ende des Jahres ausläuft und somit das Rückkaufsrecht der 
Gemeinde vollzogen werden könnte. 
Sie ersuchen um Verlängerung des Bauzwangs um 2 Jahre. 
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Beratung: Der Gemeinderat empfindet eine Fristerstreckung von 2 Jahren 
(bis 31.12.2025) als zu lange. Es wird angesprochen, ob bei 
dem Vorgespräch zwischen Frau Schmidbauer und den Grund-
besitzern Demir, herausgehört werden konnte, ob die Brüder 
das Grundstück selbst bebauen wollen oder ob sie mehr Zeit für 
einen eventuellen Weiterverkauf mit einer großen Gewinnspan-
ne planen. Frau Schmidbauer gibt an, dass die Brüder Demir 
schon von einer eigenen Bebauung gesprochen haben. Sie ga-
ben aber auch bekannt, dass sie das Grundstück nicht verkau-
fen konnten, weil eben der Bauzwang mit 31.12.2023 auslaufen 
würde. Frau Schmidbauer kann nicht einschätzen, was tatsäch-
lich geplant ist. Sie weist darauf hin, dass eine Verlängerung 
um ein Jahr (bis 31.12.2024) sehr kurz ist, da entsprechende 
Gebühren für die grundbücherliche Durchführung und Vertrags-
kosten beim Notar entstehen würden. Der Gemeinderat spricht 
sich für eine einmalige und maximale Verlängerung um ein 
Jahr, was ja von heute angerechnet noch 14 Monate sind, bis 
31.12.2024 aus. 

 
Antrag: Der Antrag lautet, vom Ansuchen abweichend den Bauzwang 

um letztmalige Verlängerung bis Ende 2024 (31.12.2024) ent-
gegen der beantragten Frist von 2 Jahren zu verlängern.  

 Die Kosten für die grundbücherliche Durchführung und die Ver-
tragskosten dieser Verlängerung sind vom Antragsteller zu tra-
gen. Als Zeichen der Zustimmung ersuche ich um ein Handzei-
chen. 

 
Beschluss: 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: keine 
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10. Oö. Bau-Übertragungsverordnung Neubeschluss 

Unsere Gemeinde hat im Jahr 2018 mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Okto-
ber 2018 beschlossen, dass bei gewerblichen Bauten die Genehmigung der örtlichen 
Baupolizei (Bescheid Gemeinde) aufgrund der Oö. Bau-Übertragungsverordnung an 
die Gewerbebehörde der Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis übertragen wird. 
Damit werden die Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei für bauliche Anlagen, für 
die eine gewerbebehördliche Betriebsanlagengenehmigung erforderlich ist, an die 
Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis übertragen. Diese umfasst das Baubewilli-
gungs- und Bauanzeigeverfahren, die Angelegenheiten der Bauausführung und 
Bauaufsicht sowie die baupolizeilichen Maßnahmen. 
Gemäß § 40 Abs. 4 der Oö. GemO. 1990 kann auf Antrag der Gemeinde diese An-
gelegenheit durch Verordnung der Landesregierung auf die Bezirkshauptmannschaft 
übertragen werden. 
Dazu ist laut unten angeführtem Schreiben der IKD vom 28. April 2023 ein entspre-
chender Neubeschluss bis 20. Oktober 2023 vom Gemeinderates zufassen. 
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Beratung: BGM Reinthaler gibt bekannt, dass er bei der letzten Bürger-
meisterkonferenz darauf hingewiesen hat, dass die Gemeinden 
nicht mit den notwendigen Unterlagen versorgt werden. Die 
Gemeinde benötigt für die Eintragung in das AGWR die Bau-
pläne und Baubeschreibungen, und eine Baufertigstellungsan-
zeige als Auslöser für die Berechnung der Kanal- und Wasser-
anschlussgebühren. Dies kann lt. Bezirkshauptmannschaft Ried 
im Innkreis geändert werden, indem die Gemeinde eine Ausfer-
tigung der Genehmigung erhält. Die Baufertigstellungsanzeige 
kann evtl. nach Vereinbarung mit der Bezirkshauptmannschaft 
Ried im Innkreis ebenfalls ausgehändigt werden. 

 Frau Schmidbauer erklärt, dass nach bisheriger Erfahrung der 
Aufwand für die Gemeinde nicht unbedingt weniger geworden 
ist, jedoch ist es für den Antragsteller leichter, wenn er nur eine 
Anlaufstelle für Bau- und Gewerbebewilligungen hat. Sie sieht 
Vor- und Nachteile bei dieser Bau-Übertragungsverordnung, 
aber die Erleichterung für den Antragssteller überwiegt und sie 
spricht sich für einen Neuabschluss der Bau-
Übertragungsverordnung aus.  

 
Antrag: Der Antrag lautet, die baubehördlichen Kompetenzen sollen 

hinsichtlich jener baulichen Anlagen für die eine gewerbebe-
hördliche Betriebsanlagengenehmigung erforderlich ist auf die 
Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis übertragen werden. 
Die Gemeinde stellt, daher gem. §40 Abs. 4 der Oö. GemO. 
1990 bei der Oö. Landesregierung den Antrag auf Aufnahme in 
die Oö. Bau-Übertragungsverordnung 2023. Als Zeichen der 
Zustimmung ersuche ich um ein Handzeichen. 

 
Beschluss: 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: keine 
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11. Stellungnahme Wohnbauprojekt „Fischer Gründe“ 

Seit einigen Wochen ist bekannt, dass die Firma ZUKUNFTS IMMOBILIEN GmbH 
ein Wohnbauprojekt auf den so genannten „Fischer-Gründen“ an der Osternach plant 
und vor dem Ankauf der entsprechenden Grundstücke steht. 
Die betreffenden Parzellen verfügen bereits über eine entsprechende Widmung, die 
dieses Bauprojekt zulässt. Weiters sind diese Parzellen nicht durch einen Bebau-
ungsplan hinsichtlich der Gestaltung der Bebauung eingeschränkt. Die „Mitsprache“ 
der entsprechenden Gremien der Gemeinde ist daher sehr beschränkt. Trotz dieses 
Umstandes hat Herr Kröpfl, Projektentwickler der oben angeführten Firma, diesbe-
züglich bereits mehrmals bei der Gemeinde Ort im Innkreis vorgesprochen und sich 
sowohl mit dem Gewässerbezirk Braunau, als auch dem Bezirksbauamt und dem 
Bauamt der Gemeinde besprochen und ein 3D-Modell der geplanten Bebauung zur 
Ansicht an die Gremien überbracht, das uns auch heute zur Ansicht vorliegt. 
Es ist geplant, von Herrn Fischer lt. vorliegendem Teilungsplan die neu geschaffene 
Parzelle 140/3 im Ausmaß von 4.064 m² zu erwerben und diese mit 2 mehrgeschos-
sigen Wohnblöcken mit 40 oder 44 Wohnungen samt Tiefgarage zu bebauen. Als 
Bauträger sollen Genossenschaften fungieren und die Wohnungen sollen im Miet-
kauf vermarktet werden. Aktuell ist der Plan, hier zur Hälfte kleinere 2-Zimmer-
Wohnungen und je zu einem Viertel 3- und 4-Zimmer-Wohnungen zu errichten. 
Das Projekt wurde am 25. September 2023 auch dem Bauausschuss von Herrn 
Kröpfl präsentiert. Laut seinen Angaben könnte mit einer Umsetzung des Projektes in 
ca. 2-3 Jahren gerechnet werden. Die anwesenden Mitglieder des Bauausschusses 
haben sich grundsätzlich positiv zu diesem Projekt ausgesprochen. Ein Wunsch wäre 
es, den an der Harter Landesstraße näher geplanten Bau nur 3-geschossig, den da-
hinter geplanten Bau entsprechend des Planungsvorschlags 4-geschossig, zu errich-
ten. Festzuhalten ist, dass lt. vorliegender Stellungnahme (lt. vorliegenden Unterla-
gen der Firma ZUKUNFTS IMMOBILIEN GmbH) des Gewässerbezirks das betroffe-
ne Grundstück nur geringfügig von einem HQ30 betroffen wäre.  
 
Um das Projekt konkret weiter betreiben zu können (Grundkauf, Detailplanung, 
Wohnbaugenossenschaften, …) ersucht die Firma ZUKUNFTS IMMOBILIEN GmbH, 
dass die Gemeinde bzw. der Gemeinderat sich mit dem Projekt befasst und eine kur-
ze Stellungnahme hinsichtlich einer Zustimmung oder Ablehnung abgibt. 
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Beratung: Auf die Frage des Gemeinderates, ob der 12-m-

Hochwasserbereich frei bleibt, teilt der Vorsitzende Bürgermeis-
ter Walter Reinthaler mit, dass die Bauten zumindest auf dem 
am Foto ersichtlichem Projekt weit genug entfernt geplant sind. 
Es liegt jedoch noch keine konkrete Einreichplanung vor. Er 
verweist auch darauf, dass zum Bauverfahren der Gewässer-
bezirk hinzugezogen werden muss. Der Projektant, Herr Kröpfl, 
hat bezüglich des Hochwasserbereiches bereits mit dem Ge-
wässerbezirk Kontakt aufgenommen. Herr Ing. Alois Mayr, Ge-
wässerbezirk Braunau, hat dazu eine Stellungnahme vom 14. 
September 2023 (GWB-BR-2015-173389/333-MY) abgegeben. 
Der Vorsitzende Bürgermeister Walter Reinthaler verliest die 
Stellungnahme dem Gemeinderat (Beilage). Darin verweist Herr 
Ing. Mayr ebenfalls darauf, dass noch keine detaillierte Planung 
und Schnitte vorliegen und er deswegen das geplante Projekt 
noch nicht fachlich beurteilen kann. 

 Der Gemeinderat ist sich einig, dass die Parkplätze im Freien 
nicht versiegelt, sondern eventuell mit Rasenplatten oder Ähnli-
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chem gestaltet werden sollen, damit eine Versickerung der 
Oberflächenwässer möglich ist. Weiters kann sich der Gemein-
derat eine Bebauung, so wie auf dem Projekt dargestellt, mit ei-
nem dreistöckigen Gebäude zur Landesstraße und einem vier-
stöckigen Gebäude dahinter, vorstellen und spricht sich für die-
se Art von Bebauung aus.  

 
Antrag: Wer mit dem uns vorliegenden Wohnbauprojekt der Firma ZU-

KUNFTS IMMOBILIEN GmbH (2 Mehrparteienhäuser mit 18 (3-
geschossig) und 22 (4-geschossig) Wohnungen auf den so ge-
nannten „Fischer-Gründen“, die auf Mietkauf-Basis den Interes-
senten angeboten werden sollen, einverstanden ist, den ersu-
che ich um ein Handzeichen.  

 Es ist ein Anliegen der Mandatare, die Parkplatzgestaltung im 
Freien mit nicht versiegelten Flächen zu planen und errichten. 

 
Beschluss: 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: keine  
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12. Kenntnisnahme Schriftstück vom 7. Juli 2023 betreffend HWS Osternach 

Am 07.07.2023 langte unten angeführtes Schriftstück von Herrn Stefan Hingsammer 
ho. ein und wird hiermit vollinhaltlich dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
Konkret möge sich der GMR auch mit dem von Herrn Hingsammer geforderten Fahr-
verbot auf diesem Uferbegleitweg auseinandersetzen. 
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Beratung: Der Gemeinderat nimmt das Schreiben nach ausführlicher Er-

läuterung durch Herrn Hingsammer zur Kenntnis. 
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13. Allfälliges 

• Frage an Herrn DI Hitzfelder, ob ihm das Angebot der Firma DOMA zur Sanie-
rung des Pumpwerkes beim Objekt Arth Reinhard (ca. 22.000, -€) plausibel er-
scheint, Herr DI Hitzfelder gibt an, dass er soweit er das überhaupt beurteilen 
kann, als in Ordnung empfindet. Das Pumpwerk ist knapp 40 Jahre alt und ent-
spricht mit Sicherheit nicht mehr dem Stand der Technik. Es müssen mindestens 
die zwei Pumpen erneuert werden, diese haben ihre Lebenszeit erreicht. 

• Bauzwang Doblhammer/Wollbold, Rückkauf gewünscht → Ansuchen wird noch 
gestellt 

• Bauzwang Ing. Andreas Hofinger Information bezüglich Bebauung 

• Information Klage Kol 

• Information Auslösung Dienstverhältnis Amtsleiter Peter Mittmannsgruber 

• Disco aktuelle Situation 

• Aktueller Stand Straßenbeleuchtung 

• Nächste Gemeinderatsitzung möglicherweise 23. oder 24.Oktober 2023 wegen 
Anstellung Amtsleiter 

 

 

 

Der Vorsitzende Bürgermeister Walter Reinthaler schließt die Sitzung um 22:15 Uhr. 


